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Gemeinde   S Ü S E L 
- Der Bürgermeister - 

 

 

 
 

Lfd. Nr. Art der Sondernutzung Sondernutzungsgebühr (€) 
 jährlich monatlich wöchentlich täglich Mindestge-

bühr 

1.1 Automaten, Auslage- und Schaukästen, die mit einer baulichen 
Anlage verbunden oder an anderen Gegenständen außerhalb der 
Straße angebracht sind und mehr als (5 v. H.) der Gehwegbreite 
oder mehr als (30 cm) in einen Gehweg oder mehr als (1 m) in eine 
Fußgängerzone oder einen verkehrsberuhigten Bereich hineinragen 
je m² beanspruchter Straßenfläche  

 
 
 
 
 

102,00 

 
 
 
 
 

10,00 

   

1.2 Frei im Straßenraum aufgestellte Automaten, Auslage- und Schau-
kästen 
je m² beanspruchter Straßenfläche  

 
 

205,00 

 
 

21,00 

   

2. Je Baubude, Bauzaun, Gerüst, Schuttrutsche, Arbeitswagen, Bau-
maschine und -geräte, Lagerung von Baustoffen und Bauschutt 

  
12,00 

   

3. Pro Container  12,00    

4. Lagerung von nicht unter Nr. 3 fallenden Gegenständen, wie Haus-
brand, Kartoffeln oder Umzugsgut für Zwecke der Anlieger über 24 
Stunden hinaus 
je m² beanspruchter Straßenfläche  

    
 
 

1,00 

 

5. Aufstellen von Tresen, Tischen und Sitzgelegenheiten zu gewerbli-
chen Zwecken vor Cafés, Restaurants, Eisdielen und Geschäften 
je m² beanspruchter Straßenfläche 

 
 

51,00 

 
 

5,00 

   

6. Tribünen und Podeste  26,00  1,00   

7. Imbissstände, Kioske und ähnliche ortsfeste Verkaufsstände 174,00 18,00    

8. Verkaufswagen und ambulante Verkaufsstände aller Art  103,00 11,00    

9. Warenauslagen  51,00 5,00    

10. Schaustellereinrichtungen    10,00 2,00  

11. Ladevorrichtungen, die ständig auf öffentlichen Flächen aufgestellt 
sind oder in den öffentlichen Luftraum ragen (ausgenommen Milch-
schränke) und Mülltonnenschränke 
je m² beanspruchter Straßenfläche  

 
 
 

21,00 
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Lfd. Nr. Art der Sondernutzung Sondernutzungsgebühr (€) 
 jährlich monatlich wöchentlich täglich Mindestge-

bühr 

12. Werbeanlagen, die in einer Höhe bis zu 3 m über dem Gehweg 
oder 4,50 m über der Fahrbahn, der Fußgängerzone oder dem ver-
kehrsberuhigten Bereich angebracht sind 
je m² Ansichtsfläche 

 
 
 

82,00 

  
 
 

21,00 

  
 
 

21,00 

13. Werbeanlagen, die vorübergehend an der Stätte der Leistung an-
gebracht oder aufgestellt und nicht mit dem Boden oder einer bauli-
chen Anlage verbunden sind, wenn sie in einer Höhe bis zu 3 m 
mehr als (5 %) der Gehwegbreite oder mehr als (30 cm) in einen 
Gehweg oder in einer Höhe bis zu 4,50 m als (1 m) in eine Fußgän-
gerzone oder einen verkehrsberuhigten Bereich hineinragen 
je angefangene m² Ansichtsfläche  

   
 
 
 
 
 

11,00 

 
 
 
 
 
 

2,00 

 
 
 
 
 
 

21,00 

14. Geschäftlichen Zwecken dienende Anschlagsäulen, Tafeln zur Auf-
nahme von Plakaten und Werbeschriften, Werbeschilder bei Nut-
zung 
a)  von weniger als 10 Werbeanlagen                        Gesamtgebühr 
b)  von 10 bis 50 Werbeanlagen                                Gesamtgebühr 
c)  bei mehr als 50 Werbeanlagen                             Gesamtgebühr 

     
 
 

50,00 
65,00 
75,00 

15. Leuchttransparente, Schilder, Normaluhren, Werbefahnen u.ä. Ein-
richtungen, die nicht der Baugenehmigungspflicht unterliegen, an 
baulichen Anlagen und anderen Gegenständen 
je m² beanspruchter Straßenfläche 

 
 
 

52,00 

 
 
 

6,00 

   
 
 

11,00 

16. Schriftbänder, Lichterketten, Girlanden, Sonnenschirme, Fahnen-
masten, Straßenmöblierung  

 
31,00 

 
5,00 

   

17. Werbefahrten mit Fahrzeugen oder das Aufstellen solcher Fahrzeu-
ge zu Werbezwecken 
a)  je Fahrzeug mit Lautsprechern .................................................... 
b)  je Fahrzeug ohne Lautsprecher ................................................... 

    
 

52,00 
31,00 

 

18. Werbung mit Lautsprechern      je Lautsprecher     26,00  

19. Informationsstände, -tische, Plakatständer und sonstige den Stra-
ßenraum beanspruchende Informationsverbreitung 
je m² beanspruchter Straßenfläche  

   
 

6,00 

 
 

1,00 

 

20. Parken von Kraftfahrzeuganhängern ohne Zugfahrzeug außerhalb 
entsprechend gekennzeichneter Parkplätze länger als zwei Wochen 
(§ 12 Abs. 3 b StVO) 
a)  je Anhänger mit einer Achse ....................................................... 
b)  je Anhänger mit mehr als einer Achse ........................................ 

   
 
 

11,00 
21,00 

  
 
 

11,00 
21,00 

21. Kiesabbau *)      26,00 

*) m³ = 0,13, t = 0,08  


